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Bebauungsplan Nr.06.061
- Bromberger Straße -

2. Änderung

Kennzeichnung in Textform gemäß §9(5)BauGB
Unter den im Geltungsbereich liegenden Flächen ging 
der Bergbau um.
Auch nach Beendigung des Kohleabbaues muss mit 
bergbaulichen Auswirkungen gerechnet werden.

Textliche Festsetzungen zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 06.061 - Bromberger Straße -

1.  Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)

Entlang der nordwestlichen Grenze des B-Plan-Geltungsbereiches ist eine ca. 87,00 m lange, ca. 1,50 m 
breite und ca. 1,80 m hohe Schnitthecke aus der heimischen und standortgerechten Hainbuche (Carpinus 
betulus) mit "Überhältern" aus sechs Säulenhainbuchen (Carpinus betulus "Pyramidalis") als 
Hochstämme; 3 x verpflanzt; mit einem Stammumfang von 16 - 18 cm (in 1,00 m Höhe gemessen) 
anzulegen. Die Säulenhainbuchen sind paarweise in jeweiligen Abständen von ca. 6,00 m zu pflanzen 
und in die Hainbuchen-Schnitthecke zu integrieren. Die Schnitthecke und die sechs hochstämmigen 
Säulen-Hainbuchen sind fachgerecht zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 
gleichwertig zu ersetzen.

2.  Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchG (§ 9 Abs. 1 
Nr. 24 BauGB)

Für die Schaffung der Wohnverträglichkeit gegenüber den Geräuschemissionen sind 
Lärmminderungsmaßnahmen erforderlich. 
Innerhalb der gekennzeichneten Lärmpegelbereiche (z.B. LPB IV: maßgeblicher Lärmpegelbereich) sind 
für die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen von Wohnungen ( mit Ausnahmen von Küchen, Bädern und 
Hausarbeitsräumen) bei Neubaumaßnahmen oder wesentlichen Änderungen bestehender Gebäude an 
den lärmzugewandten Seiten der Hammer Straße die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten 
Anforderungen an die Luftschalldämmung (gem. DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" Ausg. Nov. 1989) 
einzuhalten. 
___________________________________________________________________________________

I Raumarten 
I_________________________________________________________
I Bettenräume Aufenthaltsräume Büroräume 1) 
I in Kranken- in Wohnungen, und ähnliches
I anstalten und Übernachtungsräume in

Lärm- "Maßgeblicher I Sanatorien Beherbergungsstätten,
pegel Außenlärm- I Unterrichtsräume und
bereich pegel" I ähnliches

_________________________________________________________
I erf. Schalldämmmaß (R´w,res) des Außenbauteils in dB

___________________________________________________________________________________
III 61 bis 65 I 40 35 30
___________________________________________________________________________________
IV 66 bis 70 I 45 40 35
___________________________________________________________________________________
1) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten 
Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt.
2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.

2.1 Außenbauteile sind die Bauteile, die Aufenthaltsräume nach außen abschließen, insbesondere 
Fenster, Türen Rollladenkästen, Wände, Dächer und Decken unter nicht ausgebauten Dachgeschossen. 
Das resultierende Schalldämmmaß muss vom Gesamtbauteil erbracht werden. Es sind daher die 
Flächenanteile von Wand, Dach, Fenstern, Dachaufbauten etc. zu ermitteln. Die Berechnung der 
konkreten Dämmwerte erfolgt im Genehmigungsverfahren gem. DIN 4109 (u. Berücksichtigung der 
Tabellen 8 bis 10). 
Wenn die Fensterfläche in der zu betrachtenden Außenwand eines Raumes mehr als 60 % der 
Außenwandfläche beträgt, sind an die Fenster die gleichen Anforderungen wie an Außenwände zu stellen.
2.2 Bei besonders schutzbedürftigen Räumen (z.B. Schlafräumen), die auf der zur Geräuschquelle 
zugewandten Gebäudeseite angeordnet werden, muss die erforderliche Gesamtschalldämmung der 
Außenfassaden auch im Lüftungszustand (z. B. durch schallgedämmte Lüftungssysteme oder 
Belüftungen über die lärmabgewandte Fassadenseite) sicher gestellt werden.
2.3 Für die Außenbauteile, die auf der zur Geräuschquelle abgewandten Gebäudeseite angeordnet sind, 
können um 5 dB(A) verminderte Werte angesetzt werden. 
2.4 Von den hier festgelegten Anforderungen kann ausnahmsweise durch Einzelfallnachweis abgewichen 
werden, wenn sich durch eine Neuberechnung der Geräuschimmissionen unter Berücksichtigung des 
konkreten Bauvorhabens andere Beurteilungspegel an den verschiedenen Fassaden ergeben.
2.5 Hinweis: Darüber hinaus wird empfohlen, im Rahmen von Neubaumaßnahmen durch die Gestaltung 
der Grundrisse und geschickte Anordnung der Schlafräume zur lärmabgewandten Seite der vorhandenen 
Lärmsituation Rechnung zu tragen.

Hinweise

3.  Artenschutz

Im Plangebiet sind die Belange des Artenschutzes nach BNatSchG beachtlich. Aus 
artenschutzrechtlichen Gründen darf der Abriss des Wohnhauses Hammer Straße Nr. 250 nur in der 
Winterzeit (1.November bis 31.März) durchgeführt werden.

4.  Kampfmittel

Generell ist bei allen Baugrundeingriffen erhöhte Aufmerksamkeit geboten, da die Existenz von 
Kampfmitteln nie ganz ausgeschlossen werden kann. Falls bei Erdarbeiten verdächtige Gegenstände 
gefunden werden oder eine außergewöhnliche Verfärbung des Erdreiches zu bemerken ist, wenden Sie 
sich bitte sofort telefonisch an Feuerwehr (Tel. 02381-903-250 oder 903-0 oder Notruf 112) oder Polizei 
(Tel. 02381-916-0 oder Notruf 110).

5.  Bodendenkmalschutz

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. 
Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens 
aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt als 
Unterer Denkmalbehörde und/oder dem LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel. 
02761/93750; Fax: 02761/937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei 
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese 
nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist 
berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 
Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NW).
Der Beginn der geplanten Bodeneingriffe im Plangebiet ist mindestens vier Wochen vorher mit dem LWL 
abzustimmen, damit eine archäologische Begleitung des Oberbodenabtrages durch LWL- Mitarbeiter 
sichergestellt werden kann. Der  Oberbodenabtrag ist mit einem Bagger mit Böschungsschaufel im 
rückwärtigen Verfahren durchzuführen.

6.  Bergbau

Die Bezirksregierung Arnsberg hat auf verliehene Bergrechts-, Bewilligungs- und Erlaubnisfelder 
hingewiesen. Aufgrund der jeweils beschränkten Laufzeit erteilter Bewilligungen und Erlaubnisse (in der 
Regel fünf Jahre) sind im Bedarfsfall aktuelle Informationen bei der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 
6 - Bergbau und Energie in NRW, Goebenstraße 25, 44135 Dortmund einzuholen. 

7.  Entwässerung

Unverschmutztes Niederschlagswasser (z. B. von Dachflächen) kann auch in Zisternen eingeleitet und als 
Brauchwasser verwendet werden. Durch vorzusehende Überläufe an den Zisternen ist ein Abfluss in die 
Anlagen zur Ableitung des Niederschlagswassers sicherzustellen.

Unter Hinweis auf § 51a LWG ist der Abfluss des Niederschlagswassers durch geeignete Maßnahmen, 
wie z.B. Verwendung durchlässiger Materialien für Fußwege und Parkplätze, zu vermindern oder merklich 
zu verlangsamen.
Sofern die geplanten Gebäude im Grundwasser bzw. im Schwankungsbereich des Grundwassers 
errichtet werden, müssen Keller in abgedichteter Form als weiße oder schwarze Wannen ausgebildet 
werden. Nach der Abwassersatzung der Stadt Hamm dürfen Drainleitungen weder direkt noch indirekt 
über die Grundstücksentwässerungsanlagen an die Abwasseranlage angeschlossen werden.
Die Entwässerungsplanung ist in Abstimmung mit dem Lippeverband - Stadtentwässerung Hamm 
durchzuführen.

8. Methanausgasung

Nach gutachterlichen Feststellungen liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes in einem 
großflächigen Bereich, in dem aktuell Ausgasungen von Kohlenflözgasen auftreten können. Eine 
Freisetzung aus Methan ist insbesondere dann möglich, wenn die abdichtenden Schichten des Quartär 
sowie des Emscher-Mergels durchteuft werden. Es können dann bautechnische Maßnahmen wie zum 
Beispiel eine flächige Gasdränage unter Neubauten oder eine Abführung von aufsteigendem Gas zum 
Beispiel mittels Rigolen, Drainplatten oder Entgasungsleitungen notwendig werden.
Es wird daher dringend empfohlen, objektbezogene Untersuchungen sowie die Konzepterarbeitung von 
Vorsorge- und Sicherheitsvorkehrungen durch einen Sachverständigen durchführen zu lassen.
Nähere Informationen können beim Umweltamt eingeholt werden.

9.  DIN-Normen

Die auf dieser Planurkunde genannten DIN-Normen und VDI-Richtlinien können im bautechnischen 
Bürgeramt des Technischen Rathauses, Gustav-Heinemann-Straße 10, 59065 Hamm, eingesehen 
werden.

10.  Kontaktdaten

Die in den Hinweisen angegebenen Kontaktdaten (Name, Adresse, Fax- oder Telefonnummer) haben den 
Stand vom März 2016.


